
1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Leistungen von LSM Licht & Sound Management im Bereich

Veranstaltungstechnik, insbesondere für Vermietung, Lieferung, Aufbau und Betreuung von Licht- und Tontechnik.
2. Angebot und Vertragsabschluss

Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche Bestätigung durch LSM Licht & Sound Management zustande.

3. Leistungsumfang
Der genaue Leistungsumfang ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot.

Änderungen oder Zusatzleistungen bedürfen der gesonderten Vereinbarung und können zusätzliche Kosten verursachen.
4. Preise und Zahlungsbedingungen

Alle Preise verstehen sich in Euro.
Sofern nicht anders vereinbart, ist der Rechnungsbetrag innerhalb von 7 Tagen ohne Abzug fällig.

LSM Licht & Sound Management ist berechtigt, bei größeren Aufträgen eine angemessene Anzahlung zu verlangen.
Bei Zahlungsverzug ist LSM Licht & Sound Management berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu verrechnen.

Zusätzlich können Mahnspesen sowie Kosten zur Rechtsdurchsetzung in Rechnung gestellt werden.
LSM Licht & Sound Management ist berechtigt, Leistungen von einer Vorauszahlung abhängig zu machen.

5. Stornobedingungen
Bei Stornierung durch den Kunden werden folgende Kosten verrechnet:

bis 14 Tage vor Veranstaltung: 30 % des Auftragswertes
bis 7 Tage vor Veranstaltung: 50 %

weniger als 7 Tage: 100 %
Bereits erbrachte Leistungen sind in jedem Fall vollständig zu bezahlen.

6. Rücktritt durch den Auftragnehmer
LSM Licht & Sound Management ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn unvorhersehbare Umstände (z. B. Krankheit,

höhere Gewalt) die Durchführung unmöglich machen. Bereits geleistete Zahlungen werden in diesem Fall rückerstattet.
7. Haftung

LSM Licht & Sound Management haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist –
soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.

Für mittelbare Schäden, Folgeschäden oder entgangenen Gewinn wird keine Haftung übernommen.
8. Pflichten des Kunden

Der Kunde ist verantwortlich für:
Bereitstellung eines geeigneten Stromanschlusses

Sicherstellung eines geeigneten Aufstellortes
freien Zugang zur Location für Auf- und Abbau

Einhaltung behördlicher Vorschriften
Verzögerungen durch den Kunden können zusätzliche Kosten verursachen.

9. Schäden und Haftung des Kunden
Der Kunde haftet für Schäden an der bereitgestellten Technik, die durch unsachgemäße Nutzung, Dritte oder mangelnde

Sicherung entstehen.
10. Wetter und Outdoor-Veranstaltungen

Bei Outdoor-Veranstaltungen trägt der Kunde das Risiko für wetterbedingte Einflüsse.
LSM Licht & Sound Management übernimmt keine Haftung für Schäden durch Witterungseinflüsse.

11. Leistungsstörungen / Ausfall Technik
Sollte es trotz sorgfältiger Vorbereitung zu technischen Ausfällen kommen, wird LSM Licht & Sound Management im Rahmen der

Möglichkeiten für schnellstmögliche Behebung sorgen. Ein Anspruch auf Ersatzleistungen oder Preisminderung besteht nicht,
sofern kein grobes Verschulden vorliegt.

12. Auf- und Abbau
Auf- und Abbauzeiten werden im Vorfeld vereinbart.

Verzögerungen, die nicht vom Auftragnehmer zu vertreten sind, können zusätzlich verrechnet werden.
13. Nutzungsrechte

LSM Licht & Sound Management ist berechtigt, Fotos oder Videos der Veranstaltung zu Referenzzwecken zu verwenden, sofern
keine berechtigten Interessen der betroffenen Personen entgegenstehen und keine ausdrückliche schriftliche Untersagung

erfolgt.
14. Schlussbestimmungen

Es gilt österreichisches Recht.
Gerichtsstand ist der Sitz des Unternehmens.

Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
Für Verbraucher gilt der gesetzliche Gerichtsstand.
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